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Teil 1

Einleitende Vorrede

25. Juni 2019, München, Deutschland: Es ist noch ruhig am Platzl, als die Haute
Cuisine der Landeshauptstadt einen tiefen Eingriff in ihre informatorische Selbst-
bestimmungssphäre erleidet. Bereits am frühen Morgen betreten Beamte der Steu-
erfahndung und der Staatsanwaltschaft die Geschäftsräume zweier Lokale der
Münchner Nobelgastronomie, sichten Unterlagen, beschlagnahmen Dokumente. Es
geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung in nicht unerheblichem Ausmaß und,
so wird die Zeit noch zeigen, den systematischen Einsatz von Computersoftware zur
zielgerichteten Verschleierung von Hinterziehungshandlungen.

Erst tags darauf werden die Verfolgungsbehörden die Durchsuchungen bestäti-
gen. Zwar wolle man sich, so die aufklärende Oberstaatsanwältin, aus rechtlichen
Gründen zum Anlass der Maßnahmen nicht äußern1, der Verdacht, dass eine bereits
im Jahre 2017 vorausgegangene Betriebsprüfung, die ihrerseits schon Ungereimt-
heiten in der Buchführung ebenjener Etablissements offenbarte, die später Gegen-
stand der unmittelbaren Aufklärungsarbeit der Finanzverwaltung sein sollten2, den
Quell der darauffolgenden repressiven Ermittlungen bildet, wird sich jedoch hart-
näckig halten.

„[S]ehr eng und sehr offen [werde man] mit den Behörden zusammenarbeiten“,
wird der später Beschuldigte, ein Traunsteiner Sternekoch, unmittelbar imAnschluss
an den Eingriff beteuern, „um alle Vorwürfe zu entkräften“, so heißt es.3 Als Andrea
Wagner, Vorsitzende Richterin der Wirtschafsstrafkammer des Landgerichts Mün-
chen I, am 29.10.2022 das Urteil in der Strafsache verkündet, straft sie ihn jedoch
lügend. Ausgerechnet in jenem Saal 134 des Münchner Justizpalastes, in dem schon
so mancher Sportfunktionär vor dem Fiskus Buße tun musste, verweist sie auf die
besonders hohe kriminelle Energie des Angeklagten bei gleichzeitig nur mäßiger
Reue. Sich eigens Computerprogramme zur Verdeckung des Tatverhaltens schreiben
zu lassen, sei gewiss kein gewöhnliches Gastronomievergehen, sondern zeuge von
einer rechtsfeindlichen Gesinnung gesteigerter Intensität. Zwar müsse neben dem
hohen Alter des Täters auch das von diesem abgelegte Geständnis strafmildernde
Berücksichtigung finden, in allen Teilen vollständig sei letzteres jedoch nicht ge-
wesen und im Übrigen verdiene auch das Nachtatverhalten des nunmehr zur
Überzeugung des Gerichts festgestellt Rechtsbrüchigen Kritik, habe dieser im An-

1 Kotteder, SZ v. 27.6.2019.
2 Siehe nur Simöl/Spitzkowski, RTL-News v. 14.10.2022.
3 Kotteder, SZ v. 27.6.2019.



schluss an sein Fehlverhalten doch nahezu keinerlei Schadenswiedergutmachung
betrieben. „Deswegen war unseres Erachtens in der Gesamtschau nichts anderes
möglich, als eine Haftstrafe auszusprechen.“4

Aber wie passt das zusammen: Zusammenarbeit und Strafverfahren? Wer auch
nur einWenig für US-amerikanische Kriminalstreifen übrig hat, wird sich bei diesem
Begriffspaar reizwortartig an jenen markanten Ausspruch erinnert fühlen, der ste-
reotypisch auf die finale Auseinandersetzung zwischen dem rechtschaffenden
Protagonisten und seinem frevelhaften Widersacher folgt: „Sie haben das Recht, zu
schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet
werden“, knurrt der im Regelfall mit Dienstmarke, Sonnenbrille und Handfeuer-
waffe behangene Hauptcharakter da immer angestrengt vor sich hin, während er dem
für das PublikumüberraschendenÜbeltäter dieHandschellen anlegt; auf individuelle
Hilfe vom gescheiterten Schurken mag also selbst das ansonsten so abgebrühte
Hollywood nicht hoffen.

Zugegeben: An dieser Stelle ist es freilich müßig, die Existenz einer solchen
Weigerungsposition künstlich zu verbergen, um sie im Laufe der Untersuchung als
Lösung aller Probleme feierlich zu entdecken. Selbstredend wird es dem Adressa-
tenkreis der vorliegenden Abhandlung bekannt sein, dass auch das deutsche
Rechtsdenken einen Grundsatz kennt, der den strafrechtlich Verfahrensunterwor-
fenen davor bewahren möchte, zu selbstbelastendem Verhalten gezwungen zu
werden respektive zu seiner eigenen strafrelevanten Überführung beizutragen. Will
auch die vorliegende Arbeit an diesem Postulat der prinzipiellen Existenz des damit
umschriebenen Grundsatzes des nemo tenetur se ipsum accusare nicht rütteln, wird
abseits dieser noch so einhelligen Klarsicht der Nebel jedoch rasch dichter.

So ist schon nicht ganz klar, was diese so behauptete Selbstbelastungsfreiheit
überhaupt soll und was sie im Einzelnen schützend umfasst. Noch diffuser werden
dann Fragen nach der vorzugswürdigen Rechtsgrundlage, der dogmatischen Ein-
ordnung oder dem Verhältnis eines solchen Privilegs zu den individualschützen
Rechtspositionen Dritter respektive den prozessualen Belangen des Staates. Er-
weitert man diese bereits im unmittelbar strafprozeduralen Kontext bestehenden
Indifferenzen sodann auch noch um die Dimension der Konkurrenz bzw. Verein-
barkeit mit den (jenen des Strafprozesses teils diametral zuwiderlaufenden) Ver-
fahrensgrundsätzen nichtrepressiver Rechtsbereiche, eröffnet sich ein dogmatisches
Spannungsfeld, das in gleichem Maße umstritten wie ungeklärt ist.

Gerade auf diesem kontroversen Terrain befindet sich jedoch unser Koch aus dem
obigen Beispiel: Auch er sieht sich in den verschiedenen Stadien seiner Besteue-
rungsodyssee nicht nur verschiedenen Akteuren der Finanzverwaltung ausgesetzt,
sondern auch einem subjektiven Zwiespalt. Treten ihm mit den Beamten des Fi-
nanzamts, der Betriebsprüfung und der Steuerfahndung nämlich gleich mehrere

4 Siehe etwa Schmidt/Schalck, t-online v. 27.10.2022 sowie https://www.spiegel.de/wirt
schaft/alfons-schuhbeck-starkoch-zu-drei-haft-verurteilt-a-a1409905-b36d-41eb-97c6-df41ef1
cf1c7 (Stand: 6. 12.2022).
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Hoheitsträger gegenüber, die, obgleich zum Teil explizit mit repressiven Aufgaben
betraut, allesamt die Befugnis innehaben, von ihm in mehr oder weniger ausge-
prägtem Maße individuelle Eigenleistung zur jeweils prozessgegenständlichen
Sachverhaltsermittlung zu fordern, wird er selbst wohl am besten wissen, dass eine
solch hoheitlich-wunschgemäß erschöpfende Unterrichtung des Fiskus auch im-
merzu die Gefahr bergen wird, solche Umstände zu offenbaren, die das eigene de-
liktische Fehlverhalten enthüllen. Baut sich das Steuerrecht damit, und so viel sei an
diesem Ort bereits verraten, strukturell um den Leitgedanken der Informationsak-
quise mittels individueller Kooperation des Verfahrensunterworfenen, lässt das
Gesetz die zu dieser Forderung Berechtigten dabei aber schrittweise auch immer
näher an die Entdeckung des steuerlichen Fehlverhaltens treten und kennt es mit der
noch näher zu beleuchtenden Steuerfahndung schließlich sogar ein Institut, dessen
zielgerichtete Aufgabe es gar ist, allen voran Steuerverfehlungen zu Repressions-
zwecken zu erforschen, liegt das für den Einzelnen mit diesem System verbundene
Spannungsverhältnis förmlich auf der Hand:

Je mehr er nach der Vorstellung der Steuergesetze auch strafverfahrensrelevante
Informationen preisgeben muss, je stärker die Rechtsordnung die Prozessziele des
Besteuerungsverfahrens also in den Vordergrund treten lässt, desto weniger können
die Anliegen des Strafverfahrens kehrseitig Beachtung finden. Je umfassender ein
auch repressiv handelnde Akteure kennendes Steuerrecht den Einzelnen zur indi-
viduellen Verfahrensförderung anhält und dabei auch selbstinkriminierende Um-
stände umfasst, desto mehr gerät eine Rechtsposition, die eine, wie auch immer zu
konturierende, strafrechtliche Selbstbelastungsfreiheit garantieren möchte, zwin-
gend unter Beschuss.

Die genauen Leitlinien hier zu finden, ist gewiss nicht leicht; der Zugang zu
Gewährleistungsgehalt undWirkweise des nemo tenetur-Satzes erscheint diffus und
vielschichtig. Nun sag’, wie hast du’s mit dem Steuerrecht, will man ihn gar am
liebsten fragen und damit den Finger geradewegs in jene Wunde legen, die die
Steuer(straf)rechtswissenschaft in bemerkenswerter Regelmäßigkeit plagt5; ganz so
überzeichnend geht es jedoch nicht.

Wer auf diesem unwegsamen Gelände brauchbare Antworten finden möchte,
muss die richtigen Fragen stellen. Erweist sich der Pfad zur Selbstbelastungsfreiheit
an der Verfahrensgrenze von Besteuerungs- und Strafsachen hierbei indes nicht als
nennenswert trittfester als jener zum nemo tenetur-Grundsatz selbst, bedarf auch die
vorliegende Untersuchung einer, die nachfolgenden Gedanken ordnenden, eigenen
Methode. Hier ist es gerade der Eindruck der eingangs geschilderten Fallgestaltung,
der die Abhandlung dazu verleitet, sich eines recht formaljuristischen Lösungswegs
zu bedienen. Just die ebenda zutage tretende binnenbehördliche Abschichtung in ein
latent über dem gesamten Szenario thronendes Finanzamt, das als zentrale Be-
steuerungsbehörde zuvörderst durch turnusmäßige Steuererklärungen, verschiedene
Buchführungs- und Aufzeichnungsaufträge oder aber auch nur schlichte Vorlage-

5 Siehe nur sogleich Teil 2 B. I. 3. a), Fn. 48.
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